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I. 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Seniorenbeiratswahl der Stadt Marl vom 01. Oktober 2025 

Der Wahlausschuss der Stadt Marl hat in seiner Sitzung am 07. Oktober 2025 das Ergebnis der 
Seniorenbeiratswahl der Stadt Marl wie folgt festgestellt: 

Wahlberechtigte:  28.203 

Wähler:  6.395 

Wahlbeteiligung: 22,67 % 

Gültige Stimmen: 6.328 

Ungültige Stimmen: 67 

In den Wahlbezirken sind folgende Bewerberinnen und Bewerber direkt gewählt worden: 

Wahl- Name, Vorname Geb.Jahr PLZ,Ort 
bez. E-Mail-Adresse/Postfach 
  
1 Kölnberger, Wolfgang 1944  45770 Marl 
 wolfgangkoelnberger@gmx.de   
   
2 Lindner, Peter Ludwig Günther 1954  45770 Marl 
 plin5454@gmail.com 
 Stellvertreter: 
 Thesing, Dietmar 1957  45768 Marl 
 Dietmar-thesing@gmx.de  
 
3 Noetzel, Gabriele Christine 1954  45772 Marl 
 gabinoetzel@gmx.de  
  
4 Weiß, Friedhelm Klemens 1951  45772 Marl 
 friedhelm.weiss@gmx.net   
 
5 Stephan, Alois Max 1958  45772 Marl 
 info@stealo.de  
  
6 Rother, Karl-Heinz 1953  45770 Marl 
 karl-heinz.rother@gmx.net 
 
7 Formanski, Hardo Herbert 1951  45770 Marl 
 hardo.formanski@gmail.com  
 
8 Mittmann, Volker 1955  45768 Marl 
 v.mittmann@online.de   
  
9 Baumers, Klaus Jürgen 1948  45772 Marl 
 klaus.baumers@web.de  
  
10 Müller, Ludger Heinrich 1953  45768 Marl 
 ludger.h.mueller@gmail.com  
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11 Groß, Michael Peter 1956  45768 Marl 
 michael-peter-gross@t-online.de  
  
12 Bonnermann, Klaus 1956  45770 Marl 
 bonnermann@vodafone.de  
 
13 Weimann, Edith Bärbel 1948  45768 Marl 
 edithweimann@icloud.com   
 
14 Kahl, Klaus 1941  45768 Marl 
 klaus.kahl@gmx.de   
 
15 Baumeister, Wilhelm 1948  45770 Marl 
 Familie-baumeister@gmx.de   
  
16 Keulertz, Wolfgang Heinrich 1957  45772 Marl 
 keulertzwolfgang@gmail.com 
 
17 Wolf, Reiner 1950  45768 Marl 
 re.wolf@t-online.de  
  
18 Marquardt, Achim 1958  45768 Marl 
 achimmarquardt@web.de  
  
19 Schübbe, Otto 1949  45768 Marl 
 otto.schuebbe@t-online.de 
 
20 Augst, Heike 1958  45772 Marl 
 h.augst@gmx.de  
  
21 Weinert, Heinz-Udo Walter 1952  45768Marl 
 Bluesudo.weinert@gmail.com   
  
22 Schäfer, Klaus 1947  45768 Marl 
 kla.scha@freenet.de  
 

Nach § 22 der Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Marl in Verbindung 
mit § 39 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz in Verbindung mit § 63 Abs. 2 Kommunalwahlordnung kann 
innerhalb eines Monats vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung ab Einspruch erhoben 
werden, wenn eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gem. § 40 Abs. 1 Buchstabe a) bis c) des 
Kommunalwahlgesetzes für erforderlich gehalten wird. 

Einspruchsberechtigt sind alle Wahlberechtigten zur Seniorenbeiratswahl der Stadt Marl. 

Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Marl, Carl-Duisberg-Str. 165, 45772 Marl, schriftlich 
einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Marl, 07. Oktober 2025 
Der Wahlleiter 
 
gez. 
Michael Lauche 
Allgemeiner Vertreter 
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II. 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
hier: Yulia Ganieva Ovchinnikova – Schreiben vom 07.10.2025 
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III. 
Ankündigung von Vorarbeiten für die Trassenplanung 
Ortübliche Bekanntmachung im Bereich Marl Erdkabelverbindung Korridor B 
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IV. 
Bekanntmachung der Widmung einer Straße 
 
Anlage: 1 Plan 
 
Die Stadt Marl als zuständige Straßenbehörde widmet gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NRW 
1995, S. 1028, ber. 1996, S., 81, S. 141, S. 216 und S. 355, ber. 2007, S. 327), zuletzt geändert durch Art. 
4 des Gesetzes v. 26.03.2019 GV NRW, S. 193), in Kraft getreten am 10.04.2019, die im anliegenden 
Planausschnitt dargestellten Verkehrsflächen als Gemeindestraße für den öffentlichen Verkehr und macht 
dies öffentlich bekannt: 
 
Taunusweg gesamte Straßenlänge Flur 104 Flurstücke 416 und 455 sowie Flur 111 

Flurstück 582 
 
Der Lageplan ist Bestandteil der Widmung. 
 
Entsprechende Planunterlagen können innerhalb der Klagefrist während der Dienststunden  

montags, dienstags 08.00 – 16.00 Uhr 

mittwochs   08.00 – 12.30 Uhr 

donnerstags  08.00 – 18.00 Uhr 

freitags   08.00 – 12.30 Uhr 

unter vorheriger telefonischer Vereinbarung beim Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit der Stadt Marl, 
Carl-Duisberg-Str. 165, Stadthaus 1, Gebäude 2, 45772 Marl, Tel.-Nr. (02365) 99-6018 oder 99-6002 
eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, erhoben werden. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
Marl, den 15.10.2025 
 
 
gez. 
Michael Lauche 
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 
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V. 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses der Stadt Marl zum 31.12.2024 
 
Der Rat der Stadt Marl hat in seiner Ratssitzung am 25.09.2025 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungs-ausschuss gemäß § 59 Abs. 

3 GO NRW geprüften Jahresabschluss 2024 mit einer Bilanzsumme von 796.813.254,80 EUR und 
einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -26.478.187,08 EUR fest. 
 

2. Dem Bürgermeister wird die Entlastung für das Haushaltsjahr 2024 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW erteilt. 
 
Der als Anlagen I bis III beigefügte Jahresabschluss 2024 der Stadt Marl wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO 
NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Marl, 15.10.2025 
 
 
gez. 
Michael Lauche 
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehender Jahresabschluss der Stadt Marl zum 31.12.2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Jahresabschluss der Stadt Marl zum 31.12.2024 liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 
2025 gemäß § 96 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW im Amt für Kommunale Finanzen der Stadt Marl, 
Riegelhaus, Bergstr. 228-230, 3. OG, Zimmer 3.28, 45768 Marl, während der Dienststunden 
 
montags und dienstags  von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
mittwochs und freitags  von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
donnerstags   von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Hinweise: 
 
§ 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs 
Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
§ 54 Abs. 4 Gemeindeordnung NRW 
Die Verletzung eines Mitwirkungsverbots nach § 43 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 31 kann 
gegen den Beschluss des Rates oder eines Ausschusses, dem eine Angelegenheit zur 
Entscheidung übertragen ist, nach Ablauf von sechs Monaten seit der Beschlussfassung oder, 
wenn eine öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, sechs Monate nach dieser nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, dass der Bürgermeister den Beschluss vorher 
beanstandet hat oder die Verletzung des Mitwirkungsverbots vorher gegenüber der Gemeinde 
gerügt und dabei die Tatsache bezeichnet worden ist, die die Verletzung ergibt. 

 
Marl, 15.10.2025 
 
 
gez. 
Michael Lauche 
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters 
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VI. 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung      
hier: Arkan Kamel Hamad – Schreiben vom 13.10.2025 
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VII. 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung      
hier: Ali Hairan Abend Alkrkwsh – Schreiben vom 13.10.2025 

 
 


